
V R
D B .V.

ERBAND DER ESERVISTEN
DER EUTSCHEN UNDESWEHR e

WIR RESERVESIND
DIE

 

 
 

Vorstand i.S.d. § 26 BGB i.V.m. Art. 10 Nr. 2 der Satzung ist das Präsidium · Finanzamt Bonn-Außenstadt · 206/5881/0131 
Sitz des Vereins ist 10117 Berlin · AG Berlin-Charlottenburg · VR 350 38 

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
Geschäftsstelle Augustdorf, Marder-Ring 109, 32832 Augustdorf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ausschreibung 
 

Militärische Ausbildung IGF 
Vollausbildung Ersthelfer ALPHA 

am 03. bis 05. Mai 2024 in Augustdorf 
 

 

Bezug: 

 

- Anordnung Ausbildungsmaßnahme, Einsatzersthelfer A, Nr. 804915 

- A2-873/0-0-1, Ausbildung Einsatzhelfer A/B und Ergänzende Sanitätsausbildung 

- B1-874/0-4004, Sanitätsausbildung von Nicht-Sanitätspersonal 

- Zentralvorschrift A1-221/0-24, Weisung zur Ausbildung, zum Erhalt der Individuellen 

Grundfertigkeiten und zur Körperlichen Leistungsfähigkeit (Weisung 

IGF/KLF) Zentralrichtlinie  

- A1-2630/0-9804, Anzugsordnung für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 

- Zentralrichtlinie A-2211/11, Anwendung des Bundesreiskostengesetzes  

- Vereinbarung LKdoNW und VdRBw e.V. LdGrp NRW 2023-2025 

- SKA KompZResAngelBw - Befehl zur Evaluation der Reservistenarbeit 

vom 02.06.2015 

Der Reservistenverband, hier die Kreisgruppe Bielefeld, führt gemäß der 
„Allgemeinen Regelung A2-873/0-0-1“ und der „Strategie der Reserve“ eine 
Vollausbildung zum Einsatzhelfer Alpha (EH-A) mit Unterstützung des 
SanStffEins Augustdorf durch. 
 
Allgemeines: 
 

 
Die Ausbildung zum EH-A dient dazu, alle Soldatinnen und 
Soldaten in einem streitkräftegemeinsamen Ansatz zur 

Verband der Reservisten der 
Deutschen Bundeswehr e.V. 
Geschäftsstelle Augustdorf 
Michael Michl 
Oberstleutnant d.R. 
Organisationsleiter 
GFM-Rommel-Kaserne 
Marder-Ring 109  
32832 Augustdorf 
Tel. +49 5237 89405 
Fax +49 5237 89406 
augustdorf@reservistenverband.de 
www.reservistenverband.de 
 
Datum: 20.03.2024 
 
 
 

Vera.ID: 3015220237 
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Ausbildungsziel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art der  
Veranstaltung: 
 
 
 
 
 
Trainings- 
nachweis: 
 
 
 

fachgerechten Durchführung der Ersten Hilfe im Inland sowie in 
der Akutversorgung definierter traumatologischer 
Verletzungsmuster im Rahmen der Selbst- und Kameradenhilfe 
speziell für den Einsatz auszubilden. Hierbei wird das M.A.R.C.H 
Schema angewandt.  
 
Alle Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr werden als EH-A 
zur Anwendung lebensrettender Maßnahmen unter besonderer 
Berücksichtigung der Einsatzbedingungen befähigt. Die 
Befähigung als EH-A bildet für Sanitätspersonal die Grundlage für 
die weiterführenden Ausbildungen im Sanitätsdienst und ist für 
bestimmtes Personal SanDstBw für die Erfüllung IGF/KLF 
erforderlich. Für Nicht-Sanitätspersonal stellt die Qualifikation die 
Grundlage der Kompetenz zur Selbst- und Kameradenhilfe und 
Voraussetzung für eine erweiterte Sanitätsausbildung von 
definiertem Einzelpersonal der Truppe gemäß der „Weisung 
Sanitätsausbildung von Nicht-Sanitätspersonal dar. 
 
 
- Beorderte und unbeorderte Reservistinnen und Reservisten,  

- Reservistinnen und Reservisten der 

Heimatschutzkompanien,  

- Aktive Soldatinnen und Soldaten,  

- Zivilpersonal der Bundeswehr, die im Soldatenstatus 

Aufgaben der Wehrverwaltung oder Rechtspflege 

wahrnehmen,  

- Fördermitglieder des VdRBw e.V. im Rahmen freier 

Kapazitäten,  

- Mitglieder von Blaulicht-Organisationen im Rahmen freier 

Kapazitäten. 

 
 

- Verbandsveranstaltung mit Uniformtrageerlaubnis (UTE),  

- Leitender / Durchführender im Soldatenstatus (aktiver Soldat, 

RD/DVag).  

 
 
Das Training des Kompetenzerhalts ist als Nachweis in der 
Ausbildungsdatenbank Streitkräfte (AusbPassDB SK) zu führen 
sowie im PersWiSysBw wie folgt abzubilden: 
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Evaluation: 
 
 
 
 
 
Datum/Ablauf: 
 
 
 
Ort/Meldekopf: 
 
 
 
Leitender:  

 
- Zuerkennung der Befähigung TIV-ID 8094000 „Einsatzhelfer 

A“ (gem. Bezug „Kdo SanDstBw IX 2-Az 32-86-01“) mit 

befristeter Gültigkeit bis zum (Datum der Ausbildung +24 

Monate – 1 Tag), durch die AusbEinr. 

- Die Tln erhalten ein Trainingszeugnis, -nachweis, gleichzeitig, 

Änderungsmeldung (BelegArt 90/3) gemäß Anlage 5 

Musterlehrgangszeugnis BA 90/3 – Kompetenzerhalt EH-A, 

vgl. hierzu: Bezug „Anordnung Ausbildungsmaßnahme, 

Einsatzersthelfer A, Nr. 804915“ 

Hierbei unterstützt die SanStffEins Augustdorf. 

 
Die Evaluation der Veranstaltung ist die Grundvoraussetzung für 
eine Bezuschussung mit Zuwendungsmitteln des Bundes. 
Leitender stellt die Veranstaltungsevaluation durch die 
Teilnehmer sicher.  
 
 
Freitag, 03.05.2024 bis Sonntag, den 05.05.2024  
Gemäß Zeitplan (siehe Anlage) 
 
 
 32832 Augustdorf, GFM-Rommel-Kaserne,  
Kobolew Gebäude 110, Ausbildungshalle 316 
 
 
SF Adler 

 
 
 
Durchführung: 
 
 
Funktioner: 
 

 
 
 
SF Adler 
 
 
Gem. Weisung des Leitenden 
 
 

Anzugsart: Feldanzug, Tarndruck, allgemein, Grundform gem. 
Zentralrichtlinie A1-2630/0-9804 

  
  

 
Ausrüstung: 
 
 
 
 

Abwandlung mit Feldjacke und Handschuhe und wahlweise 
Nässeschutz oder Kälteschutz und mit Gefechtshelm mit/ohne 
Helmüberzug, Tarndruck, zusätzlich Iso-Matte. Soweit 
vorhanden: Schutzweste, Plattenträger, Koppeltragesystem, 
Schreibmaterial, Ausbildungspass. 
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Hygiene- 
Bestimmungen: 
 
 

 
Das tagesaktuelle Hygienekonzept der GFM-Rommel-
Kaserne wird umgesetzt. Teilnehmer mit Erkältung- 
Symptomen können nicht an der Veranstaltung teilnehmen.  
 

  
Teilnahme- 
bedingungen: 

 
Volle körperliche Leistungsfähigkeit und uneingeschränkte 
Außendienstverwendungsfähigkeit.  

  
 
Unterkunft: 

 
Truppenunterkunft kann nicht zur Verfügung gestellt werden. 

 
Verpflegung: 

 
Am Freitag wird keine Verpflegung bereitgestellt. 
Samstag Truppenküche (die Abendverpflegung in Form eines  
Lunchpaketes mit der Mittagsverpflegung ausgegeben) 
Sonntag Truppenküche 
Teilnehmer werden gebeten sich weitere Verpflegung und 
Getränke selbst mitzubringen. 

  
Fahrtkosten: Ein Fahrtkostenzuschuss wird auf Antrag gewährt und erstattet. 

Mit Anreise PKW wird die doppelte Entfernung vom Wohnort zum 
Veranstaltungsort mit 0,20 € je Kilometer berechnet. Die 
Entfernung wird durch einen Routenplaner ermittelt, der 
tatsächliche Reiseverlauf bleibt unberücksichtigt. Eine 
Mitnahmeentschädigung wird nicht gewährt. Der 
Erstattungsbetrag beträgt höchstens 130,- €. Die Auszahlung der 
Fahrtkosten erfolgt per Überweisung. 

 
 
 
Teilnehmer- 

 

meldung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Mail: 

- T.: bis 19. April 2024, per E-Mail an die Geschäftsstelle 

- Maximale Teilnehmerzahl: 40  

- Die Lehrgangsplatzzuweisung erfolgt nach Eingang der 

Meldungen durch den Kreisvorstand per E-Mail 

- Vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltsmittel ist es 

möglich, dass Fahrkosten und Verpflegung nicht 

übernommen werden 

 
Augustdorf@reservistenverband.de  
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Postanschrift: VdRBw e.V. 
 Geschäftsstelle Augustdorf 

GFM-Rommel-Kaserne 
Marder-Ring 109 
32832 Augustdorf 

  
  
Verwaltungs- 
bestimmungen: 

 
Angeforderte und bereitgestellte Verpflegungsleistung wird 
grundsätzlich im Voraus durch den VdRBw e.V. gezahlt.  
Teilnehmern wird bei unentschuldigtem Fehlen die nicht in 
Anspruch genommene Verpflegung als Ausfallgebühr in 
Rechnung gestellt. 
 
Die Nichtinanspruchnahme der bereitgestellten Sachleistungen 
führt grundsätzlich zu keiner höheren reisekostenrechtlichen 
Abfindung. 
 
 

  
  
Bei 
Rückfragen: 

 
 Augustdorf@reservistenverband.de 

 
 

 
 

  
Anlagen:   Dienstplan 

 
  
  

Mit kameradschaftlichen Grüßen  

Im Auftrag  

 
 
I.O. gez. Michael Michl  
Organisationsleiter Augustdorf     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


